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Mit der Verschlechterung des in-
ternationalen wirtschaftlichen
Umfeldes wird für 2012 eine
Unterbrechung des Wirtschafts-
aufschwungs erwartet. Das
hängt vor allem mit der zuneh-
menden Unsicherheit hinsicht-
lich einer Lösung der Schulden-
krise zusammen, wodurch Inves -
titionsentscheidungen zurückge-
halten werden. Nach einem ho-
hen Wachstum im Jahr 2011
(+2,9 Prozent) wird die heimi-
sche Wirtschaft 2012 um nur
mehr 0,8 Prozent expandieren,
so die Herbstprognose des Wirt-
schaftsforschungsinstituts WIFO.

Bundesvoranschlag 2012

Auf dieser Grundlage hat das
BMF die Abgabenprognose etwas
nach unten revidiert; für 2012
können die Gebietskörperschaf-
ten dennoch mit einer Steige-
rung ihrer Ertragsanteile rech-
nen.
Der Bundesvoranschlag (BVA)
sieht Abgaben in Höhe von 72,5
Milliarden Euro vor, was einer
Steigerung von 5,1 Prozent ge-
genüber 2011 entspricht.
Schwächer, und zwar mit 2,1
Prozent (24,1 Milliarden Euro
2012 gegenüber  23,6 Milliarden

2011), entwickelt sich das Um-
satzsteueraufkommen (privater
und öffentlicher Konsum). Beim
Lohnsteueraufkommen wird eine
Steigerung von 6,5 Prozent er-
wartet (23,0 Milliarden Euro
2012 gegenüber 21,6 Milliarden
2011). Den stärksten Zuwachs
weist die Körperschaftssteuer mit
rund 22 Prozent auf (5,5 Milliar-
den Euro 2012 gegenüber 4,5
Milliarden 2011). In Summe
liegt der BVA 2012 knapp unter
dem Bundesfinanzrahmengesetz
aus dem Frühjahr 2011.

Gemeindeertragsanteile

Die Gemeindeertragsanteile um-
fassen die Vorausanteile des Ge-
tränkabgabeausgleichs und der
Werbeabgabe, den Ausgleich für
Bedarfszuweisungen, die Abgel-
tung für die ab 2008 abgeschaff-
te Selbstträgerschaft sowie – als
größte Einnahmeposition – die
abgestuften Ertragsanteile.
Der Getränkeabgabeausgleich
wurde mit der Aufhebung des
Verteilungsmodus (durchschnitt-
liches Getränkeaufkommen 1993
bis 1997 je Gemeinde) durch den
Verfassungsgerichtshof neu gere-
gelt.  Dabei wurde – ohne Ände-
rung der Länderquote – ein
Verteilungs system gewählt, das
einerseits die Spezifika der Tou-
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Trotz Konjunkturabkühlung: 
Ertragsanteilsteigerungen ab 2012 

Auf Basis der Herbstprognose des WIFO hat das Bundes-

ministerium für Finanzen (BMF) die Steuervorschau der

gemeinschaftlichen Bundesabgaben für das Jahr 2012

erstellt. Angesichts der prognostizierten Konjunkturab-

kühlung wurde das Abgabenaufkommen leicht nach 

unten korrigiert; dennoch können die Gemeinden von

einem Ertragsanteilzuwachs ausgehen.

Ein Prozent Plus
ist möglich

Millionen Euro aufgrund des be-
reits vorhandenen ÜD-Verfah-
rens. 
Der Bund sollte somit keine Zeit
verlieren und insbesondere da-
nach trachten, die
Finanzausgleichs partner (neben
dem Bund sind dies auch die
Vertreter der Länder und der Ge-
meinden) detailgenau zu infor-
mieren und in alle Gespräche
einzubinden. 

Schuldenmachen gehört
der Vergangenheit an

Zweifellos hätte eine Veranke-
rung der Schuldenbremse in der
Verfassung für den einen oder
anderen „Defizitsünder“ eine
höhere Bindungswirkung entfal-
tet, als dies nun bei der geplan-
ten 15a B-VG-Vereinbarung der
Fall sein wird. Dennoch ist allen
Gebietskörperschaften klar, dass
Schuldenmachen der Vergan-
genheit angehören muss, was
auch die Einigung vom 29. No-
vember  deutlich zum Ausdruck

bringt. 
Die Einigung fixiert auch die
künftige Regelung einer Schul-
denbremse (maximales struktu-
relles Defizit der Landes- und
Gemeindeebene inkl. des Über-
ziehungsrahmens für die Kon-
trollkonten der Länder und Ge-
meinden) für die subnationalen
Ebenen. Hinsichtlich der Ver-
handlungen über die Detailrege-
lungen in der künftigen 15a B-
VG-Vereinbarung, die nun um-
gehend zu führen sind, fordert
der Österreichische Gemeinde-
bund eine weitestgehende Ein-
bindungen der Gemeindeebene,
wobei aus kommunaler Sicht
ohne Zweifel einer Regelung der
genannten Inhalte über den
Österreichischen Stabilitätspakt
der Vorzug gegeben wird.

Zweifellos hätte eine Verankerung
der Schuldenbremse in der Verfas-
sung für den einen oder anderen
„Defizitsünder“ eine höhere Bin-
dungswirkung entfaltet, als dies
nun bei der geplanten 15a B-VG-
Vereinbarung der Fall sein wird. 



bis zum Ende der Laufzeit des
derzeitig geltenden Finanzaus-
gleichs jährlich zu überweisen.
Den Anteil der Gemeinden (län-
derweise unterschiedlich gere-
gelte Beiträge oder Umlagen)
behalten die Länder ab 2012 von
den Gemeindeertragsanteilen
ein. Diese Maßnahme hat keine
Auswirkung auf die Vollziehung
der Ertragsanteile durch die Län-
der. In etwa dem Ausmaß der
Kürzung der Ertragsanteile ver-
mindert sich auch der bisher von
den Gemeinden zu leistende
Landespflegegeldanteil. Damit
sind diese Maßnahmen insge-
samt aufkommensneutral. 2010
wurden von allen österreichi-
schen Gemeinden 127 Millionen
Euro aus dem Titel „Landespfle-
gegeld“ von den Ländern einbe-
halten.

Mittelfristige Vorschau

Für die gesetzlich vorgeschriebe-
ne mittelfristige Vorschau haben
sich die Gemeindeaufsichts-
behörden in einer im BMF statt-
gefundenen gemeinsamen Sit-
zung darüber geeinigt, dass
mangels einer Ertragsanteilvor-
schau ab dem Jahr 2012 für die
Folgejahre von einem jährlichen
Zuwachs von einem Prozent aus-
zugehen ist.
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rismusgemeinden (Nächtigungs-
zahl), andererseits die Volkszahl
bzw. die daraus abgeleitete Be-
völkerungszahl berücksichtigt.
Durch den Verlustdeckel für das
Jahr 2012 in Höhe von vier Pro-
zent (die Basis bildet der Geträn-
kesteuerausgleich 2010) werden
negative „Ausreißer“ vermieden.
Da das Getränksteuerausgleichs-
volumen an die Dynamik der
Umsatzsatzsteuer (2012: +2,1
Prozent) gekoppelt ist, kann mit
einem entsprechenden Zuwachs
gerechnet werden. Auch die Wer-
beabgabe wird mit einer Steige-
rung von 3,3 Prozent angenom-
men, was zu einem entsprechen-
den Zuwachs beim Werbeabga-
beanteil führen wird.
Die Vorausanteile für die Bedarfs-
zuweisungen unterliegen dem
Wachstum der Ertragsanteile, der
Ersatz für die Abschaffung der
Selbstträgerschaft bleibt für alle
Gemeinden mit einer Einwohner-
zahl von über 2000 (Stand:
Volkszählung 2001) bis zum En-
de der Laufzeit des geltenden Fi-
nanzausgleichs (also voraussicht-
lich bis Ende 2014) unverändert. 

Abgestufte Ertragsanteile
(EA) je Einwohner (EW) 

Seit 2008 werden die Einwoh-
ner aller Gemeinden jährlich per

31. Oktober von der Bevölke-
rungsstatistik der Statistik Aus-
tria erfasst. Diese Statistik bildet
die Grundlage für die Verteilung
der Ertragsanteile und wird zeit-
verzögert (im jeweils übernächs -
ten Jahr) angewandt. 
Auf Basis der vom BMF erstellten
Prognose für das Jahr 2012
(Stand BVA 2012) werden die Er-
tragsanteile je Einwohner und je
Größenklasse gemäß FAG 2008
im Überblick dargestellt. Den Be-
rechnungen liegen die zuletzt
veröffentlichten Daten der Bevöl-
kerungsstatistik der Statistik Aus-
tria per 31. Dezember 2010 zu-
grunde (siehe Tabelle). Basie-
rend auf den oben angeführten
Prognosen kann jede Gemeinde
ihre abgestuften Ertragsanteile
für  2012 mit folgender Formel
berechnen: EW per 31. Oktober 
2010 x EA/Größenklasse = 
abgestufte EA

Neugestaltung bei den 
Ertragsanteilen 2012

Mit dem ab 1. Jänner 2012 in
Kraft tretenden Pflegefonds ver-
lieren die Regelungen bezüglich
der Landespflegegelder ihre
Wirksamkeit. Die Länder haben
dem Bund, der diesen Pflege-
fonds verwaltet, ihre bisherigen
Landespflegegelder (Basis 2010)

Größenklasse Bgld. K NÖ OÖ S Stmk. T Vlbg.

Bis 10.000 EW 590 601 620 639 696 597 687 722
10.001–20.000 EW – 622 641 661 720 617 711 747
20.001–50.000 EW 733 746 769 793 – 741 – 896
Über 50.000 EW – 871 897 925 1008 864 995 –

Ertragsanteile je Einwohner in Euro (2012)

Mangels einer Ertragsanteilvor-
schau ab dem Jahr 2012 für die Fol-
gejahre von einem jährlichen Zu-
wachs von einem Prozent auszuge-
hen ist.
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